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e, wird gebeten, die•c• O cacl18ft.ncld1en, den Tag und G egi,:t,• la d 
diesea Scl1rc,Jbcno In der Antwort aJUUgebea 1 1 8. AUG.1961 
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Wiede r g u tmachungsamt be im. Let.fl:a.geriehh amburg 11 : . • ·' --~ "'-~ 

H a m b u r g a. '0\: ~ ·: _ 
\?' '\i 'ö- ... .. ~ 

Betr.: RÜökersta ttung s s ache Carla Be tty Li ne He i ~ö ut , :..:! 
Bezug: dort.Schreiben v.27.7.1951 Akt.-Zei c h . III~~ 
Anl a gen: 2 

~ u dem Bezug schreiben nehme i ch wi e folgt Stellung : 
1) Bankguthaben 

Qf 

Bei der Oberfinanzka sse Hamburg sind 
aus Bankguthaben herrühren, folgende 

• Am 26.6.1943 
" 18.6.1943 von Max Heinemann 

a l s Ei ngänge , di e vermutlich 
Beträge eingegangen: 
5019,-- RM 
420,-- 11 

5439,-- RM 
Mit entsprechenden RM-Feststellungsbeschlüs sen bin ich einvers tan­
den. 

2) Umzugsgut. 

Vom Gerichtsvollzieher Gerlach AG sind am 12.4.1943 bei der Ober­
finanzkasse 258,35 RM für die Berechtigte eingegangen. Der Brutto­
versteigerungserlös betrug 275,50 RM. 

Ich bin mit folgendem Beschluß einverstanden: J 
11Es wird festgestellt, daß ~ 

a) der Antragsgegner verpflichtet ist, der Antragstellerin wegen 
Entziehung von Vermögenswerten - wie unten angegeben - Schaden= 
ersatz gemäß Art. 26 Abs. 2 REG zu leisten, • 

b) der Schaden wie weiter unten angegeben zu beziffern is~, 

o) der Schaden an dem ebenfalls unten angegeb~nen Tage eingetreten 
ist. 

ai Hausstand 
b 600,-- RM 
C 12.4.1943 

Die Berechtigte ist verpflichtet, ihre Ansprüche gegen die Be-
sitzer der entzogenen Gegenstände an das Deutsche Reich abzutreten. 0 

Mit dieser Abtretung soll lediglich der berechtigte Zweck ver-
folgt werden, Dopp·elerstattungen an die Antragstellerin und Regreß­
ansprüohe der Besitzer gegen das Deutsche Reich zu vermeiden. Diese 
können entstehen, wenn die Antragsteller neben der .h'eststellung der 
Schadenersatzansprüche gegen das Deutsche Reich als unmittelbaren 
Entzieher auch noch Ansprüche auf Natu.ralherausgabe gegen die BeT 
sitzer der entzogenen Gegenstände geltend machen wü.rde. 

3) Judenvermögensabgabe 
ach einer Auskunft des Finanzamts Hamburg-Rechtes Alsterufer vom 

19.7.1951 können keine· Feststellungen über die Judenvermögensabgabe 
getroffen werden, da Unterlagen nicht vorliegen. Auch die Devisen­
stelle hat keine Vorgänge. Die Berechtigte macht 2750 ,-- RM für ge­
zahlte ·Judenvermögensabgabe geltend. 
Es wird daher um Angabe gebeten, an welcher Finanz&}llt und evtl. 
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durcb weicbe Bank usw• die &bgabe entrichtet wurde. 
Icb bitte vorsorgiicb wn zurückweisUilg bezgi. d ieses 

Ixn 1.uttrag 

gez .Korf 

Ans pr u chs. 



Rech!sonwölto 
Hamburg 1, F rc!inandstr. 75 

Te!e :in , 32 71 87 
sarikkonro, Nordd, Cank In Hmb. 

Postscheck, Hamburg 41 71 
t,efdos u. Dr. M. Samson u. Seid1 

Hamburg , den 15 . Februa r 1 952 

Dr . S ./M. 

\ B 

," 

An das 
Wiedergutmachungsamt 
beim Landgericht Hamburg 

ilU l 

abg S<1? •• 

mit. 

Sohrif tsatz 

in Sachen 

Carla He i 1 b u t 

/RAe.Dr.M.Samson & Seidl/ 

gegen Deutsches Reich 

Zu der Frage des Hausrats erklart sich die Antragstel­

lerin mit einem Schadensersatz in Höheyon RM 600.- nicht 
einverstanden. Es handelte sich nicht um einen eigentlichen 

Hausrat, sondern um eine Wäscheausstattung, und im einzel-

nen mit folgenden Gegenständen: 

1 Singer Tähmaschine, die 1938 neu gekauft war und nach 

fester Erinnerung der Antragstellerin 

gekostet hatte. 

1 Sohneidermantel 

1 dto. 
1 Schneiderkostüm 
2 Daunensteppdecken 

An Wäsche 

1 ntzd. linnene Bettücher 
1 n n Bettbezüge 

2 n n Kissenbezüge. 

. 

zusammen 

RM 400.--

tt 140.--
tt 80.--
n 75.--
i1 120.--

RM 815.--________ ..., __ 
• 

Des genauen Kaufpreises dieser äeche aus der damaligen 
Zeit erinnert sich die Antre stellerin nicht mehx, jedoch 

ar der Mindestpreis für solche Wäsche RM 700.-. 
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Hinzu kommen noch Schlirzen und andere kleinere Gegen­
st änd e, von deren Bewertung die An tragstel l erin absehen 

will. 

Sie ist bereit, die eidesst a ttliche Versicherung ab ­

zuge ben, dass die vorbezeichneten Gegenstände in dem Um­

zugsg ut enth alten waren 1 wie dies a uch i m wesent li chen 

aus dem Versteigerungsprotokoll h ervo rgeht. ,;enn ein 

Bettuch für einen Preis von RM 4 .-, ein Be t tbezug für 

ei~en Preis von 7,5o versteigert is t, so sind d ie Sa chen s o 

gut wie verschenkt. Dass die Sach en i m g uten Zust a nd war en , 

geht daraus hervor, dass die defekte Wäsche am Schlusse 

des Protokolls gesondert aufgeführt ist. Die aähma sch ine 

sowie die Mäntel und das Kostüm sind in dem Protokoll über­

haupt nicht aufgeführt, haben also wahrsch einlich a uf a ndere 

Weise Liebhaber gefunden. 

Die .Antragstellerin macht ein en Schadensersatz in Höh e 

von RM 1.500.'."" geltend und beantl.'agt einen entsprechenden f 

Festst~llungsbeschluss. 

Der Rechtsanwalt 

• 
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Dieser Bcachluß ist rechbk1:1tig. (\( ' 1 L} 
Hamb11rg. een 11 .• OKl 1952. 

La nd g a m b u r g 

B e s c h l u ß • 

In der Rückerst~ttungssache 

der Carla Betty Line He i 1 b u t, 
London N.w.2, 5 Hoveden Road, 

Antragstellerin, 
Bevollmäqhtigte: Rechtsanwäl~8•t~k1a ir~e~g•).• ~ 

ist de,{ Q ~ lV..N '/ 
Dr. Samson, H. Seidl, Hamb"lla(igc.rund Zust. Urk. v._,,-

d. lksch. d. Urkds. B. d. fljns. Oba.l-./ 
gegen ~ Ger. (§ 70"2 ZFO.) "-,f+~q ... ~t 

~ il. d. Seb. d. Board Oll R.~vte-.r v. 3 ,-f'o,~'°l. 
d~s Deutsche Reich, i 1. OKl 1952~~,.~;,.,_ JI~ 

vertreten durch d\e Hansestadt 1'mb;rg,V'Vllt,,,,,I 
Finanzbehörde, 
Ve~fahrensvertreter: vberfinanzdirektion 
Hamburg 11, Rödingsmarkt 83, 

- Az. 0 5210 - H 40 - V 115 d -
Antragsgegner, 

hat das La~dgericht Hamburg, 1. Wiedergutmachu.ngs­
kammer na~h mündlicher Verhandlung durch die 
Richter 

1. Landgerichtsd'irektor· Dr.Joost, 
2. Assessor Dr~Schmidt-Räntsch, 
3. Assessor Dr.Schröer 

am 21.Mai 1952 beschlossen: 

Es wirQ festgestellt, dass der Antrags­
gegner verpflichtet ist, der Antragstellerin 
für den Verlust von H~usrat (eine Partie Wäsche) 
im Werte von 600,-- mvI Ersatz zu leistenl. 

Tag der Entziehung: 9.März 1943. 
Der weitergehende Anspruch wird zurückge­

wiesen. 
Die Entscheidung ergeht gerichtskostenfrei 

Außer erichtlic 
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Außergerichtliche Kosten werden nicht. 

erstattet. 

G r ü n d e • 

Die Antragstellerin war jüdische Mitbürgerin mit 
dem Wohnsitz in Hamburg. Sie entschloss sich im Jahre 1939 

~ angesichts der sich ständig verschärfellden Verfolgungsmaß­
nahmeh gegen die Judeh zur Auswanderung und brachte eine 
Partie Wäsche und, wie sie behauptet, auch ~olgende Gegen-

stände: 
1 Sin&er Näbma.sphine, • 

1 Schneidermantel, 
1 Schneidermantel, 

f' 1~ Schneiderkostüm, 
2. Daunensteppdecken 

. r . 

I 

zum Zwecke der Vers~ndung ins Ausland zur Verschiffung. 
Infolge Kriegsausbruchs haben diese Gegenstände die Antrag­
stellerin nicht mehr e~reicht, sondern sind im Hamburger 
Freihafen zu.nachst Efingelagert una im Jahre 1943 durch den 
Gerichtsvollzieher Gerlach auf Anweisung des Oberfinazprä­
sidenteri - ' Vermögensstelle - gemäss Protokoll vom 9.jlo. 
MäBz 1943 versteigert worden. Diese Versteigerung, die sich 
ausweislich des ~rotokolls auf den Posten Wäsche bezieht, 

"r\ • 

Brachte einen Bruttoerlös von 275,50 BM. 
D~e .Antragstellerin hat frist- und formgerecht 

Rückerstattungsansprüche geltend -gemacht und behauptet, daß 

der fragliche Posten Wäsche mindestens einen Wert von 

700,-- ~M gehabt habe, und daß sich die Wäsche, abgesehen 

von einemtkleinen Teil am Schluss des ?rotokolls aufgefüh~­

ten Posten,, in absolut einwandfreiem Zustande befunden 

habe. Die Antrag~tellerin trägt ferner vor, dass die übrigen 

von ihr zur Versendung gebrachten Gegenstände, die ebenfalls • 

nur versteigert worden sein könnten, insgesamt einen Wert vo 
815,-- RM gehabt hätten Diesen Betrag habe sie ihrer Erinne 

nach für die Anschaffung dieser Sachen aufgewandt 
Sie ---
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Sie beantragt, 
die Schadenser satzpflicht des Antragsgegners 
in Höhe von 1.500,-- RM festzustellen. 

Der Antragsgegner hat der Fest stellung seiner Scha­
densersatzpflicht mn Höhe von 600,-- RM ni cht widersprochen 
im übrigen aber geltend gemacht, das s ~ich hinsichtlich des, 
Verlustes der zuletzt genannten Gegenstände irgendwelche 
Unterlagen über den Verbl-eib und die Verwertung nicht hätten 
beschaffen lassen. Er widerspricht seiner Verpflichtung zur 
Rückerstattung in weiterem Umfange als von i bm anerkannt. 

D
. ~ 
ie Kammer hat den Parteien in mündlicher Verhand-

1 (~ 
ung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Der Schadensersatzanspruch der Antragstellerin i s t 
in dem genannten Umfange gemäß Art. 26 Abs. 2 REG. b egrün-

det. Die Versteigerung der der Antragstellerin gehörigen 
Partie Wäsche auf Antrag des vberfina~zpräsidenten, Vermögens­
stelle, stellt, wie keiner näheren Ausführcmgen bedar~, eine 
Entziehungshandlung im Sinne . des Ruckerstattungsgesetzes 
dar. Demgemäss hat der :Antrag~gegne·r seine Verpflichtung 
zur Rückerstattung nicht bestritten. 

zweifelhaft erschien aber di.e Höhe' in der der An­

tragstellerin ein Schadensersatzanspruch zuerkannt werden 
~ 

konnte. Mit der Antragstellerin ist davon auszugehen, dass 
( ... ' 

der in der Versteigerung erzielte Bruttoerlös von 275,50 RM .. 
erheblich unter dem wirklichen Wert der Gegenstände im Zeit-

punkte ihrer Entziehung liegt. Erfahrungsgemäss wärd L"' \ bei 
\ 

Versteigerungen ·nur in seltenen Fällen der volle Wert einer 
~ 

Sache erzielt. Der der Antragstellerin zuerkannte Schadens-

ersatzanspruch in Höhe von 600,-- ~ beträgt etwas mehr als 

das Doppelte d~s Bruttover~rung~erlöses. Es entspricht 
der ständigen Ubu.ng der ~n~enden Kammer~,der Bemessung 

des Umfanges des Schadensersatzanspruches etwa den 1 l/4-
2fachen, in Ausnahmefällen den ~/2fachen Betrag des Brutto­

versteigerungserlöses zu Grunde zu legen Es kann unbedenk­
lich von der Behauptung der Antragstellerin ausgegangen wer­

den, dass ihre Wäsche im' Zeitpunkt der Entziehung noch in 
sehr 
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d ewesen ist. Diese Behauptung wird er-
sehr gut em zustan e g . 

t k 1 1 des Gericht svollziehers ~ber 
härtet durch das ro o o . 

- h. ~ t ist soweit es sich um defekte Wä-die Versteigeru g. uor , 
d . ausdrücklich als solche bezeichnet sehe handelte, iese .. 

und hat ledillich einen Versteigerungserlos von 4,-- RM 
erbracht, die ü~rige Wäsche hingegen einen solchen von 
271 , 50 RM. Die Kammer hat daher keine Bedenken getragen, 
einen höheren als den dur chschnittlichen Vervielfältigungs­
satz anzuwenden und·hat der .Antragstellerin daher einen Be-
trag als Schadensersatz zuerkannt, der noch rund 10% höher 
liegt, als ·der doppelte Betrag des Bruttoversteigerungser­
löses. Ein weitergehender Feststellungsbetrag kÖnnte aber 
der Antragstellerin nur in ·dem Falle zuerkannt werden, 
wenri es sicn um völlig neue und ungebrauchte Wäsche gehan­
delt hat. Das ist nach ihrer eigenen Einlassung nicht 
der Fall gewesen. 

Was die weiteren Gegenstände anbetrifft, die die 
Antragstellerin ihrer Behauptung nach durch Versteigerung 
verloren haben will, nämlich die Nähmaschine, 2 ~chneider­
mäntel, 1 Schneiderkmstüm und 2 Daunensteppdecken, so hat 
sich der verbleib dieser Gegenstände nic~t aufklären las­
sen. Ein Versteigerungsprotokoll konnte nicht beigebracht 
werden~ Es erschein't daher zweifelhaft, .. ob diese Gegenstände 

überhaupt zur ve·rsteigerung gelangt sind. Denn es ist 

nicht anzunehmen, dass ein Protokoll über eine etwaige 

Versteigerung verloren gegangen ist, wenn es überhaupt 
. . 

vorhanden gewesen wäre. Die .Antragstellerin ist grund-

sätzlich für die Höhe des ihr entstandenen Schadens beweis­

pflichtig, da insoweit keine gesetzliche Vermutung zu ihren 

Gunste~ spricht. Diesen Beweis ist sie schuldig geblieben, 
1 und zwar auch unter Berücksichtigung der Vorschrif~des 

Art. 41 Abs. 2 REG. ~enn es ist nicht ausgeschlossen, dass 

die übrigen Gegenstände auf irgend eine ander~ Weise abhan­
den gekommen sind, zum Beispiel durch Beraubung, durch Ver­

derb o~er Vernichtung, sodass sich ihr Verbleib heute nicht 

mehr aufklären lässt. Den Nachteil der Beweislosigkeit muß 
die --
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die Antragstellerin tragen. Ihr konnte daher insoweit 
ein Schadensersatzanspruch nicht zuerkannt werden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 63 REG. 

l bezeieh11eter Jle~taan1elereal:aeltltt lait 
znm 1 5. Sept 1952 eimohl. 

eine RecbtsmiUcliichrift :bP-i <l <' n ~l l\ l"fl tt­
adlen Oherlandesiericbt n id : dn~t1rdch\ 
~o,dea. Ht:mt>utr , '-' ,1 1 7. Sept 195Z 

Die Ge..,chäftsstelle 
dea Bau!catischcn 9bcda11tieageri 



a r 1 o Jl 
©erid)tsoo!I3ief)eramt 

~11 nllrn O;ingn!Jcn In 
bir[c1 6,Hhc l[t b1c 11ndJftclJC11bC 

1 
O',cfdJ/ift!:l1111111111cr a11 0uncben. 

©ef cfJäfts11 11111mer : 

1).11. 
2.1ldSz~.IO- 97r. 3 
L b. 

A,b•Qhntte 

S)amburg, ben 

d i- G rioh t s vollrd. the'l' ~ 
in ben 9Jerrteigerungs~aUcn ~:~a.ii>i!ftitftSfi~h ~ rel}bal}n 36, -

.wr~xi.11~ndJ'e 

anberaumt. 
3eit unb Drt ber 93erfteigerung finb unter allgemeiner ~e3eid:)nung ber 3u oer,teigernben 6ad)en 

urcfJ 93eröffent1idJung im f)iefigen ~ild-..ax~•', ,,S:,amburger S:rembenb1att", ,,S.,amburger 

deaa'tl11bn wn~wx~xzff~I . di'ii'iii:x ·~ i i.difiYiixPi~HiWix 
öffentlid) bekannt gemad)t roorben. 

91acfJbem fidJ eine ~n3af)l kauf(uftiger ~erf onen einge.L,unben l)atte, rourbe biefen eröffnet: 

anboerkauf. 

2{. ~ orbr. 90. 

1. 'Die 3ur 'l:ler[teigerung gelangenhen ©egen[tänhe roe~e~~~~erkaujl. 
erlifd)t, 2. ~ei ber 93erfteigerung kommt ber 93ertrag erft mit bem 3ufd)lag 3uftanbe. €in ©ebot 

roenn ein Ubergebot abgegeben ober bie 93erfteigerung ol)ne <frteilung bes 3ufd)1ags gef d)loff en 

roirb. ~em 3ufd)lag an ben 9J1eiftbietenben gel)t ein breimaliger ~ufruf ooraus. 

3. ~ie ~blieferung ber 3ugefd)lagenen 6ad)e an ben 9J1eiftbietenben erfolgt f ofort nad) erteiltem 3u ::: 

f d){age gegen bare 3al)lung. 
4. Wirb bas St>aufgelb nid)t f ogleid) be3al)lt, f o roirb bie betreffenbe 6ad)e anberroeit oerfteigert; ber 

9J1eiftbietenbe roirb 3u einem weiteren ©ebot nid)t 3ugelaff en; er l)aftet für ben etwaigen ~usjall, 

auf ben 9.Jtel)rerlös l)at er keinen ~nfµrud). 
5. ~er 9.Jtetftbietenbe gat ein 5t>aoelingsgelb tn S)öl)e oo 

0
/o bes St>aujµreif es au aa~len. 

6obann wurbe mit her 'ßerfteigerung oerfagren, wie folgt : 
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